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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Pottenstein

Bauleitplanung Ortsteil Elbersberg, 
Baugebiet „Im Gnöckl“
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die 
16. Änderung des Flächennutzungs- und Landschafts-
plans und des Bebauungsplans „Im Gnöckl“ (Nr. 32)
 

Durch die Stadt Pottenstein wird gemäß Beschluss des 
Stadtrates vom 28. Januar 2013 die

1) 16. Änderung des Flächennutzungs- und 
Landschaftsplans der Stadt Pottenstein vom 
21.07.1997 und

2) Aufstellung des Bebauungsplans „Elbersberg, 
Im Gnöckl“ (Bebauungsplan Nr. 32)

im Parallelverfahren durchgeführt.

 

In der Sitzung am 21.07.2014 wurden vom Stadtrat die von
den Trägern  öffentlicher  Belange und Behörden sowie in
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und §
4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Bedenken und Anregungen
beschlussmäßig behandelt. Eine ergänzende schallschutz-
technische  Untersuchung im  Rahmen  der  Bauleitplanung
wurde in Auftrag gegeben. Der sich aus der Sitzung sowie
dem  Gutachten  ergebende  Entwurf  des  Bebauungsplans
„Elbersberg,  Im Gnöckl“,  der  16.  Änderung des  Flächen-
nutzungs-  und  Landschaftsplans  sowie  die  hierzu
gehörenden Begründungen wurden vom Stadtrat gebilligt.

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB werden die Planentwürfe mit den dazugehörigen 
Begründungen in der Zeit vom

16.02. - 18.03.2015

im Rathaus der Stadt Pottenstein, Forchheimer Straße 1,
91278  Pottenstein,  Zimmer  Nr.  16,  während  der  Dienst-
stunden zur allgemeinen Einsicht ausgelegt. 

Das Baugebiet „Elbersberg, Im Gnöckl“ befindet sich beim
östlichen Ortsausgang von Elbersberg in Richtung Pegnitz
bzw.  Geusmanns.  Der  Geltungsbereich  des  Bebauungs-
plans  ist  aus  dem  nebenstehenden abgedruckten
Planentwurf ersichtlich. 

Zu dem Baugebiet sind folgende umweltbezogene 
Informationen verfügbar:

1. Stellungnahme des  Landratsamtes  Bayreuth  und
Bericht  über  die  schallschutztechnischen  Unter-
suchungen  zu  Lärmimmissionen  aus  der
Kreisstraße.

  

   

 
 

2. Stellungnahme der Behörden zu Eingriffen in Natur
und Landschaft, die infolge der Planung zu 
erwarten sind.

3. Stellungnahme zur Abwasserentsorgung.
 

Auf Folgendes wird besonders hingewiesen:

• Die Anregungen können während der Auslegungs-
frist vorgebracht werden.

• Nach §  4  a  Abs.  6  BauGB können Stellungnah-
men,  die  im  Verfahren  der  Öffentlichkeitsbeteili-
gung nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, bei 
der Beschlussfassung über den Bauleitplan  unbe-
rücksichtigt  bleiben,  sofern die Gemeinde deren  
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen 
und  deren  Inhalt  für  die  Rechtmäßigkeit  des  
Bauleitplans nicht von Bedeutung ist.

• Ein  Normenkontrollantrag  zum  Bayerischen  Ver-
waltungsgerichtshof  (§  47  Verwaltungsgerichts-
ordnung - VwGO)  ist  unzulässig, wenn damit nur  
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom 
Antragsteller  im  Rahmen  der  öffentlichen  Ausle-
gung  nicht  oder  verspätet  geltend  gemacht  wur-
den, aber hätten geltend gemacht werden können.

 

Pottenstein, den 13. Januar 2015

gez.
STADT POTTENSTEIN
Frühbeißer, 1. Bürgermeister
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Bauleitplanung Ortsteil Regenthal, 
Baugebiet „Fußballgolf“
  

17.  Änderung  des  Flächennutzungs-  und  Land-
schaftsplans und
Aufstellung  des  vorhabensbezogenen  Bebauungs-
plans „Regenthal, Fußballgolf“ (Bebauungsplan Nr. 33);

Bekanntmachung  des  Aufstellungsbeschlusses
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB
 

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner Sitzung am
1. Dezember 2014 die 

1. 17. Änderung des Flächennutzungs- und Land-
schaftsplans der Stadt Pottenstein vom 21.07.1997 
und

2. Aufstellung des vorhabensbezogenen Bebauungs-
plans „Regenthal, Fußballgolf“

im Parallelverfahren beschlossen. 
Grundlage für den Aufstellungsbeschluss war der Antrag
des Vorhabensträgers, Herrn Rainer Wendel,  Regenthal,
vom 3. November 2014. 
Das  Bauleitplanverfahren  dient  dazu,  die  baulichen  und
sonstigen  Nutzungen  der  Grundstücke  im  betreffenden
Bereich vorzubereiten und zu leiten. Im Bauleitplanverfah-
ren  wird  ein  Sondergebiet  für  Freizeit  und  Erholung
ausgewiesen.  In  dem  Gebiet  sollen  eine  Fußballgolf-
Anlage und Indoor-Anlage mit Fan-Shop sowie die dazu-
gehörigen Infrastruktureinrichtungen errichtet werden.
Das  Planungsgebiet  befindet  sich  nördlich  des  Ortsteils
Regenthal  und  schließt  sich  direkt  an  die  vorhandene
Bebauung an. Das Planungsgebiet hat eine Fläche von ca.
2,7  ha  und  umfasst  insbesondere  die  Grundstücke
Gemarkung Regenthal Fl.Nrn. 182/1, 181 und 187/10. 
Die Lage und der Umfang des Planungsgebietes sind aus
dem nachstehend abgedruckten Lageplan ersichtlich.
Mit der Änderung des Flächennutzungs- und Landschafts-
plans und Ausarbeitung des Bebauungsplans mit den 
dazugehörigen Begründungen sowie dem Umweltbericht 
wurde durch die Stadt Pottenstein das Planungsbüro 
TEAM 4, Nürnberg, beauftragt.

Pottenstein, den 13. Januar 2015

gez.
Frühbeißer, 1. Bürgermeister

Das nächste Amtsblatt erscheint am 27. Februar 2015,
Redaktionsschluss: 17. Februar 2015. 

Kontakt: Tel. 09243/708-0 
poststelle@pottenstein.bayern.de

  

Öffnungszeiten:
 

Rathaus: 
Mo. - Fr.: 8 – 12 Uhr, Do. zusätzlich 14 – 18 Uhr
Tel. 09243/708-0, E-Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Internet: www.pottenstein.de
     

Tourismusbüro: 
Mo. - Fr. 9 – 12 Uhr und 14 – 16 Uhr
Tel. 09243/708-41, E-Mail: info@pottenstein.de
    

Recyclinghof beim Bauhof
Do. 14 -  18 Uhr  und Sa. 9 – 12 Uhr
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Festsetzung und Entrichtung der 
Grundsteuer für das Kalenderjahr 2015 
Letztmals  ergingen  nach  der  Hauptveranlagung  zum
01.01.2010 aufgrund der finanzamtlichen Messbescheide
für alle wirtschaftlichen Einheiten generelle Grundsteuer-
bescheide.  Weitere  Grundsteuerbescheide  wurden  und
werden  nach  später  folgenden  finanzamtlichen  Grund-
steuermessbescheiden bekannt gegeben. Das gilt insbe-
sondere bei Neu- und Nachveranlagung.

Vorbehaltlich  der  Erteilung  schriftlicher  Grundsteuer-
bescheide  2015 wird  hiermit  gemäß  §  27  Abs.  3  des
Grundsteuergesetzes  (GrStG)  vom  07.08.1973  (Bun-
desgesetzblatt  (BGBl.  I,  Seite  965),  geändert  durch die
Gesetze  vom  14.12.1976  (BGBl.  I,  S.  3341),  vom
23.09.1990 (BGBl. II, Seite 885), vom 13.09.1993 (BGBl.
I, S. 1569), vom 27.12.1993 (BGBl. I, S. 2378, 1994 I, S.
2439),  vom  14.09.1994  (BGBl.  I,  S.  2325),  vom
29.10.1997 (BGBl. I, S. 2590), vom 19.12.1998 (BGBl. I,
S.  3836),  vom 22.12.1999 (BGBl.  I,  S.  2601)  und vom
19.12.2000 (BGBl.  I,  S.  1790)  die Grundsteuer  für  das
Kalenderjahr  2015 in  gleicher  Höhe  wie  im  Vorjahr
festgesetzt. 

Dies  bedeutet,  dass  die  Steuerpflichtigen,  die  keinen
Grundsteuerbescheid  2015 erhalten,  im  Kalenderjahr
2015 die  gleiche  Grundsteuer  wie  2014 zu  entrichten
haben.  Für  diese  treten  mit  dem  Tag  der  öffentlichen
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie
wenn  ihnen  an  diesem  Tag  ein  schriftlicher  Steuer-
bescheid  für  2015 zugegangen  wäre.  Die  Grundsteuer
wird  zu je  1/4  ihres  Jahresbetrages am 15.02.,  15.05.,
15.08.  und  15.11.2015 vorbehaltlich  einer  anderen
getroffenen  Regelung  fällig.  Die  Grundsteuerbescheide
und  die  Begründung  hierzu  können  bei  der  Stadt
Pottenstein,  Forchheimer  Straße  1,  91278  Pottenstein,
eingesehen werden.

Diese  öffentliche  Grundsteuerfestsetzung  gilt  zwei  Wo-
chen  nach  dem  Tag  der  Veröffentlichung  als  bekannt
gegeben.  
  

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen  diese  Steuerfestsetzung  kann  innerhalb  eines
Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch
eingelegt (sh. 1.) oder unmittelbar Klage erhoben werden
(sh. 2).
    

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei
der  Stadt  Pottenstein,  Forchheimer  Str.  1,  91278
Pottenstein,  einzulegen.  Sollte  über  den  Widerspruch
ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich
nicht  entschieden  werden,  so  kann  Klage  beim
Bayerischen Verwaltungsgericht in Bayreuth, Friedrichstr.
16,  95444  Bayreuth,  schriftlich  oder  zur  Niederschrift
eines  Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  dieses
Gerichts erhoben werden.
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der
Einlegung  des  Widerspruchs  erhoben  werden,  außer
wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kür-
zere Frist  geboten ist.  Die Klage muss den Kläger, den
Beklagten (Stadt  Pottenstein)  und den Gegenstand des
Klagebegehrens  bezeichnen  und  soll  einen  bestimmten
Antrag  enthalten.  Die  zur  Begründung  dienenden  Tat-
sachen  und  Beweismittel  sollen  angegeben,  der  ange-
fochtene Bescheid soll  in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.   
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
Die  Klage  ist  beim  Bayerischen  Verwaltungsgericht  in
Bayreuth, Friedrichstr. 16, 95444 Bayreuth, schriftlich oder
zur  Niederschrift  des  Urkundsbeamten  der  Ge-

schäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss
den Kläger,  den Beklagten (Stadt  Pottenstein)  und den
Gegenstand  des  Klagebegehrens  bezeichnen  und  soll
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel  sollen  angege-
ben,  der  angefochtene  Bescheid  soll  in  Urschrift  oder
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schrift-
sätzen  sollen  Abschriften  für  die  übrigen  Beteiligten
beigefügt werden.
   

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch  das  Gesetz  zur  Änderung  des  Gesetzes  zur
Ausführung  der  Verwaltungsgerichtsordnung  vom
22.06.2007  (GVBl.  Nr.  13/2007)  wurde  im  Bereich  des
Kommunalabgabenrechts  ein  fakultatives  Widerspruchs-
verfahren  eingeführt,  das  eine  Wahlmöglichkeit  eröffnet
zwischen  Widerspruchseinlegung  und  unmittelbarer
Klageerhebung. 
Für mehrere gemeinsame Adressaten eines Bescheides
setzt  die  unmittelbare  Klageerhebung  die  Zustimmung
aller  Betroffenen  voraus.  Widerspruchseinlegung  und
Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.    
 

Für  alle  Grundsteuerpflichtigen,  die  am  Abbu-
chungsverfahren  teilnehmen,  wird  die  Grundsteuer
termingerecht  vom  gewünschten  und  der  Stadtkasse
bekannten Konto abgebucht.
Um  ein  Mahnverfahren  zu  vermeiden,  bitten  wir  alle
nicht  am  Abbuchungsverfahren  teilnehmenden
Zahlungspflichtigen  um  Einhaltung  der  durch
Bescheid bekannt gegebenen Ratenzahlungen.
Für  Rückfragen  steht  Ihnen  die  Stadtkasse  zur
Verfügung (Telefon: 09243/708-26).

 

Hundesteuer 2015

Durch  das  Steueramt  wird  darauf  hingewiesen,  dass
durch  die  5.  Änderungssatzung  für  die  Erhebung  der
Hundesteuer vom 16. Mai 2013  ab dem Veranlagungs-
jahr 2014  das  Fälligkeitsdatum vom 1. Januar auf den
1.  April  abgeändert  wurde.  Es  wird  gebeten,  die
geänderte Fälligkeit bei Ihrer Zahlung auch im Jahr 2015
zu berücksichtigen.  Bei  Steuerpflichtigen, die am Abbu-
chungsverfahren  teilnehmen,  wird  die  Hundesteuer
termingerecht  vom  gewünschten  und  der  Stadtkasse
bekannten Konto abgebucht.  

_______________________________________________
 

Stellenausschreibung

Mitarbeiter/in für das Bistro und die Sauna 
im Familien- und Freizeitbad Juramar gesucht
 

Die Stadt Pottenstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
- zunächst befristet auf 6 Monate – eine/n Mitarbeiter/in für
das  Bistro  und  die  Sauna  im  Familien-  und  Freizeitbad
Juramar in Teilzeit. Zu den Aufgaben gehört der Betrieb des
Bistros  mit  Bewirtung  und Zubereiten  der  Gerichte  sowie
Betreuung der Sauna mit den Aufgüssen. Die Arbeitszeit ist
am  Nachmittag  und  frühen  Abend,  auch  an  den
Wochenenden und umfasst ca. 33 Stunden pro Woche. 
Die Einstellung erfolgt nach den Bestimmungen des TVöD,
Entgeltgruppe 1.
Schwerbehinderte  Bewerber/-innen  werden  bei  gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung an die Stadt
Pottenstein,  Personalabteilung,  Forchheimer  Straße  1,
91278 Pottenstein.
Bei Fragen wenden Sie sich an  den Ersten  Bürgermeister,
Herrn  Stefan  Frühbeißer,  09243/708-0  oder  den
Betriebsleiter, Herrn Georg Buhl, 09243/903166.
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Aus dem Standesamt

Beim  Standesamt  Pottenstein  wurden in  der  Zeit  vom
09.12.2014 bis  20.01.2015 folgende  Personenstandsfälle
beurkundet, die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung
liegt vor.

Eheschließung:
30.12.2014: Frau Marlene Thiem und Herr Thomas Harald
Fuchs, Pottenstein, Teubnerstraße 7, 91278 Pottenstein
 

Sterbefälle:
02.01.2015: Frau Anna Spätling, geb. Marheinecke,
Tüchersfeld, Kohlsteiner Straße 4, 91278 Pottenstein
19.01.2015:  Herr  Georg  Stiefler,  Weidmannsgesees  8,
91278 Pottenstein

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Vermieterversammlung
Alle Gastgeber, Geschäftsleute und am Tourismus Interes-
sierte sind herzlich zur zentralen Vermieterversammlung am
04.03.2015 um  19  Uhr eingeladen.  Der  Ort  wird  noch
bekanntgegeben. 
Bitte merken Sie sich den Termin bereits jetzt vor!
 

Neue Prospekte 2015
Im  Tourismusbüro  sind  ab  sofort  folgende  Prospekte  für
2015  kostenlos  erhältlich:  Fränkische  Schweiz–Zeitung,
Erlebnismeile,  Kulturprogramm und Kinderkulturprogramm
Teufelshöhle,  Osterbrunnen,  Sehenswertes,  Wandern,
Radfahren, Gastroführer (mit Ruhetage 2015). 
Bitte bedienen Sie sich rege!
 

Meldescheinbedarf 2015
Wir weisen alle Gastgeber darauf hin, sich vor Beginn der
Saison wieder mit der benötigten Anzahl an Meldescheinen
auszustatten. 
 

Touristik-Informations-System
Buchungsanfragen über  das  Internet gehen sehr rege ein,
vor  allem  für  die  verlängerten  Wochenenden  und  die
Ferienzeiten  2015.  Bitte  halten  Sie  als  Gastgeber  Ihre
Belegtzeiten  im  Touristik-Informations-System  daher
ständig aktuell.
 

Wanderleitsystem Pottenstein
Das  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Naturpark  Fränkische
Schweiz  –  Veldensteiner  Forst  e.V.  entstehende  neue
Wanderleitsystem  für  Pottenstein  und  die  gesamte
Gemeinde steht kurz vor dem Abschluss. Ohne die Mithilfe
vieler  freiwilliger  Helfer  wäre  die  Maßnahme  nicht  zu
realisieren, daher bereits jetzt ein herzliches „Vergelts Gott“
seitens des Tourismusbüros an alle helfenden Hände und
Köpfe.
 

Neuer Aussichtsturm auf dem Höhenweg nach Elbers-
berg

2014  ist  eine  weitere  Attraktion  bei  uns  entstanden:  Der
neue Aussichtsturm,  von weitem sichtbar. Im Winter bleibt
der Turm generell  geschlossen, rechtzeitig zu Beginn der
Urlaubssaison soll der Turm im Rahmen einer kleinen Feier
der Öffentlichkeit übergeben werden. Den Termin erfahren
Sie  in  einem  der  nächsten  Amtsblätter  sowie  rechtzeitig
über die Tagespresse. 

Sie  werden  staunen  über  den  Panoramablick  von  der
Turmplattform aus.

Schirme, Tragetaschen und weitere nützliche Sachen 
im Angebot

Im Tourismusbüro gibt es nicht nur die aktuellsten Wander-
und Radkarten sondern auch eine Auswahl an Bildbänden
über  die  Fränkische  Schweiz,  an  Heimatbüchern  und  an
diversen CD´s / DVD´s. 
Neu  im  Angebot  sind  die  offiziellen  „Pottenstein  –
Regenschirme“ zum Preis von 15,00 €, dunkelblau und mit
dem  sinnigen  Spruch  „Wir  lassen  Sie  nicht  im  Regen
stehen…“ sowie  Stofftragetaschen  mit dem Pottensteiner
Logo  für  2,00  €.  Darüber  hinaus  gibt  es  auch  wieder
Gutscheine  für  die  Veranstaltungen  in  der  Teufelshöhle
2015 und zur Höhlentherapie.

Pottenstein, 16.01.2015

gez.

Thomas Bernard
Leiter Tourismusbüro
 

Information für Senioren
 

Liebe Seniorinnen und Senioren!
Ich hoffe,  Ihr seid alle gut und vor allem gesund ins neue
Jahr gekommen.

Auch  für  2015  habe  ich  wieder  interessante  Veranstal-
tungen und Fahrten für Euch vorbereitet.

Da  die  Wetterlage  im  Februar  noch  nicht  absehbar  ist,
möchte  ich mich  noch auf  keinen festen  Termin für  eine
Winterwanderung  festlegen.  Diese  wird  kurzfristig  nach
Wetterlage stattfinden. Hierzu erfolgt  eine Einladung über
die Tagespresse. 

Am Ende dieser Wanderung treffen wir uns bei Kaffee und
Kuchen  und  ich  zeige  einige  Bilder  von  unseren
Ausflugsfahrten aus 2014.

Das  Zusammentreffen  unserer  Senioren  soll  auch  in
diesem Jahr zu einem festen Bestandteil werden. Ich freue
mich bereits jetzt auf eine Vielzahl von Veranstaltungen und
hoffe, dass diese ebenfalls auf reges Interesse stoßen.

Auch  heuer möchte  ich  wieder  eine  Zwei-Tagesfahrt
durchführen.  Sie  soll  uns  zum  Achensee  und  nach
Innsbruck führen. 

Nähere Infos hierzu bei unserem nächsten Treffen. 
 

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter der Stadt Pottenstein

 

Pottensteiner Faschingsumzug
   

Der  Pottensteiner  Faschingsumzug findet  am  Faschings-
dienstag,  17.02.2015 statt.  Die  Aufstellung  ist  um  13.30
Uhr bei der Straße „Fronfeste“, Bereich SeniVita, ca. 14.00
Uhr setzt sich der Zug in Bewegung.

Die  Stadt  Pottenstein  würde  es  heuer  wieder  begrüßen,
wenn sich zahlreiche Gruppen aus Vereinen, Stammtischen
und  Schulen  zur  Teilnahme  am  Umzug  entschließen
würden. 

Gruppen/Vereine,  die  sich  im  vergangenen  Jahr  beteiligt
haben,  wurden  direkt  angeschrieben.  Weitere  Gruppen
werden  gebeten,  sich  mittels  dem  auf  der  Seite  14
abgedruckten  Formular  bei  der  Stadt  Pottenstein
anzumelden. 

Für  Rückfragen  steht  Ihnen  die  Stadtverwaltung,  Tel.
09243/708-0, zur Verfügung. 
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Veranstaltungen 

jeweils mittwochs, 19.00 Uhr: 
Pottenstein, Schießhaus Gasthof Mager: Training der 
Schützengesellschaft Pottenstein

   

• Freitag, 30.01.2015, 19.00 Uhr:
Pottenstein, Bürgerhaus: „Gauditreffen“, Eintritt frei!
Veranstalter:  Faschingskomitee  der  Soldatenkamerad-
schaft Kühlenfels/Waidach
 

• Samstag, 31.01.2015, 13.00 – 24.00 Uhr:
Pottenstein, Hallenbad Juramar: Sauna-Nacht, 
Schwimmhalle bis 23.30 Uhr geöffnet.
 

• Samstag, 31.01.2015, 19.11 Uhr:
Pottenstein, Bürgerhaus: Prunksitzung
Veranstalter:  Faschingskomitee  der  Soldatenkamerad-
schaft Kühlenfels/Waidach
 

• Montag, 02.02.2015, 19.30 Uhr: 
Pottenstein,  Gasthaus  Mager:  POTTENSTEINER
BAUERNTAG,  Thema:  „Die  Entwicklung  von  der
Landwirtschaft zum Tourismus".
Referent:  LD  Ernst  Birnmeyer,  AELF  Weißenburg,
langjähriger Leiter der Seenberatungsstelle 
 

• Donnerstag, 05.02.2015, 19.00 Uhr:
Pottenstein, Gasthof Goldene Krone: Vortrag: „Selbst-
bestimmt – (k)eine Frage des Alters!?, Ref.: Frau Elke 
Fischer, Veranstalter: Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
 

• Freitag, 06.02.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Katholischer Gottesdienst 

• Freitag, 06.02.2015, 20.11 Uhr:
Elbersberg, TSV Sportheim: Weiberfasching 
sh. hierzu auf Seite 21
 

• Sonntag, 08.02.2015, 15.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Hausfasching mit Bernhard Bauernschmitt (sh. Seite 20)
 

• Donnerstag, 12.02.2015, 19.30 Uhr:
Regenthal, Sportheim: Weiberfasching des SV 
Kirchenbirkig/Regenthal (sh. Seite 20)
 

• Freitag, 13.02.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Filmvortrag von Herrn Schlemmer, Thema: Ostsee, 
Weser Bergland und Lübeck
 

• Sonntag, 15.02.2015, 15.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth:
Wiener Café
 

• Montag, 16.02.2015, 19.00 Uhr:
Regenthal, Sportheim: Rosenmontagsball des SV 
Kirchenbirkig/Regenthal (sh. Seite 20)
  

• Montag, 16.02.2015, 20.11 Uhr:
Elbersberg, TSV Sportheim: Rosenmontagsball 
(sh. Seite 21)
 

• Dienstag, 17.02.2015, 13.00 Uhr:
Elbersberg: Faschingsumzug, anschließend 
Kinderfasching im Sportheim
 

• Dienstag, 17.02.2015, 14.00 Uhr:
Pottenstein: Faschingsumzug 
 

• Dienstag, 17.02.2015, 14.30 Uhr:
Regenthal, Sportheim: Kinderfasching des SV 
Kirchenbirkig/Regenthal
 

• Sonntag, 22.02.2015,  10.30 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Katholischer  Wortgottesdienst
  

• Sonntag, 22.02.2015, 14.00 – 17.00 Uhr:
Pottenstein, Bürgerhaus: Selbstverkäufer-Basar 
sh. hierzu auf Seite 8
 

• Donnerstag, 26.02.2015, 19.00 Uhr:
Kirchenbirkig, Gasthof Bauernschmitt: Workshop „Geheime

Medizin - mehr Schwung und Leistungskraft im Leben“. 
Leiter: Herr Hartmut Fraas,Institut für Bioenergetik, Nürn-
berg. Eintritt frei, Anmeldung unter Tel. 09243/ 98954. 

 

• Freitag, 27.02.2015, 16.00 Uhr:
Pottenstein, SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth: 
Evangelischer Gottesdienst  

 

 Veranstaltungshinweise ohne Gewähr 
 

 

Mitteilungen anderer Behörden 
und Stellen 

Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.

 Seniorennachmittag zu Fasching   und   Valentin  

Da in diesem Jahr die Faschingszeit wieder sehr kurz ist
und der Valentinstag direkt auf das Faschingswochenende
fällt,  haben  wir  uns  entschieden,  unseren  traditionellen
Valentin-Seniorennachmittag ein bisschen Richtung Früh-
ling zu verschieben, und zwar auf Samstag, den 14. März
2015.  Wir  dürfen  Sie  heute  schon  ganz  herzlich  dazu
einladen,  werden  aber  im  nächsten  Amtsblatt  noch  ein
paar genauere Informationen dazu schreiben.
Soviel  nur  sei  schon  verraten:  Bettina  Borst  aus  Geus-
manns, die im letzten Sommer zu einer ganz besonderen
Reise  mit  ihrem Pony aufgebrochen  ist,  wird  uns  Bilder
mitbringen und von ihren Erfahrungen berichten: ihr Weg
hat sie von Geusmanns aus bis ins Allgäu und dann quer
durch das bayerische Voralpenland geführt – eine Zeit für
viele Erfahrungen und Begegnungen.
Daneben  gibt  es  wie  gewohnt  Kaffee  und  Kuchen  und
gemütliche Unterhaltung, am Samstag, den 14. März 2015
um 15 Uhr im Gasthof Goldene Krone. 

Noch einmal hinweisen möchten wir auf den Vortrag 

„Selbstbestimmt – (k)eine Frage des Alters!?“, 
am Donnerstag, den 5. Februar 2015, 19.00 Uhr,

 ebenfalls  im Gasthof Goldene Krone. 

Als  Referentin  begrüßen  wir  Frau  Elke Fischer,  die  als
unabhängige Bankfachwirtin und ehrenamtlich engagierte
Mitarbeiterin im evangelischen Dekanat Kronach tätig ist.
An dem Abend behandelt sie erbrechtliche Rahmenbedin-
gungen  genauso  wie  die  Themen  Pflege,  Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung.
 

Mit einem herzlichen Gruß im Namen des 
Elisabeth-Vereins, 
Ihre Andrea Eichenmüller
 

Nähere Informationen zum Elisabeth-Verein telefonisch 
unter: 09243/ 7017540 oder auf unserer Homepage: 
www.elisabeth-verein-pottenstein.de .
  

Deutsche Rentenversicherung 
Sprechtage 2015
 

Die  Deutsche  Rentenversicherung  bietet  in  Pegnitz  im
Bürgerzentrum, Hauptstraße  37,  91257  Pegnitz,
Sprechtage  zu  folgenden  Terminen  an:  18.03.,  15.04.,
20.05., 17.06., 22.07., 07.10. und 09.12.2015, jeweils von
8.00 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 15.30 Uhr.
Die  Ansprechpartner  der  Deutschen  Rentenversicherung
informieren  über  Rente,  Rehabilitation  und  zusätzlicher
Altersvorsorge. 
 

Die persönlichen Beratungen sind kostenlos. 
Um  Terminvereinbarung  unter  Tel.  09241/7230  wird
gebeten.  

Kompetente und schnelle Hilfe gibt es auch über das
kostenlose Servicetelefon unter 0800 1000 480 18. 

http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
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Volkshochschule Pottenstein

Geschäftsstelle: 
Rathaus Pottenstein, Forchheimer Str. 1, 91278 Pottenstein,
Tel.: 0 92 43 / 70 80, Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Vorsitzender: Stefan Frühbeißer, 1. Bürgermeister
 

Verbindliche  Anmeldung  spätestens  1  Woche  vor  Kurs-
beginn im Rathaus der Stadt Pottenstein, Tel. 09243/708-0.

Es gelten die AGB der Volkshochschulen im Landkreis 
Bayreuth!
Bitte überweisen Sie die Gebühren nach Kursbeginn anhand 
des an Sie ausgehändigten Überweisungsträgers.
  

 

Yoga I
Beginn: Mo., 23.02.2015 • 18.30 - 20.00 Uhr • Bürgerhaus
Pottenstein  •  10 Abende •  mitzubringen:  Matte  und Decke,
kleines Kissen, bequeme Kleidung • Gebühr: 50,00 € 
Leitung: Claudia Redel 
Yoga  ist  ein  bewährtes  Übungssystem  zur  Förderung  und
Erlangung  von  Gesundheit,  Wohlbefinden,  Harmonie,
Erweckung  schlafender  Fähigkeiten  und  Erweiterung  des
Bewusstseins.
 

Yoga II (vormittags)

Beginn:  Mi.,  25.02.2015  • 9.30  -  11.00  Uhr  •  Bürgerhaus
Pottenstein •  10 Vormittage • mitzubringen: Matte und Decke,
kleines Kissen, bequeme Kleidung • Gebühr: 50,00 € 
• Leitung: Claudia Redel 
 

FiF – Frauen in Form
Beginn: Fr., 20.02.2015 • 17.00 - 18.00 Uhr • 6 Abende 
• Turnhalle Graf-Botho-Schule Pottenstein • Gebühr: 25,00 €
• mitzubringen: Isomatte, Handtuch und Getränk
Leitung: Cynthia Kade
Bei  diesem  Ganzkörpertraining  beanspruchen  wir  bei
abwechslungsreicher  Musik  Kraft,  Ausdauer  und  Beweg-
lichkeit.  Wir  beginnen  mit  einem Warm-up,  kräftigen  Bein-,
Po- und Rumpfmuskulatur und runden die Stunde mit einem
Cool-down ab. Teilweise werden auch Kleingeräte eingesetzt.
 

Wassergymnastik
Jeweils Mittwoch • 18.30 – 19.30 Uhr • Juramar Pottenstein 
• Gebühr wird mit Eintrittspreis verrechnet 
• Leitung: Sybille Ott, Physiotherapeutin
Einstieg ist jederzeit möglich. Für diesen Kurs ist keine
Anmeldung erforderlich. 
Nähere Informationen sind im Juramar, Tel. 09243/903166
oder bei Frau Ott erhältlich.
Es  ist  ein  ganzheitliches  Training,  welches  durch  die
Massagewirkung  des  Wassers  unterstützt  wird  und  der
Kräftigung  der  Muskulatur,  Verbesserung  der  Koordination
und  Kondition,  der  Körperentschlackung  sowie  des
allgemeinen Wohlbefindens dient.

 
Aqua-Fitness ausgebucht
Beginn:  Do.,  26.02.2015  •  20.15  –  21.15  Uhr  •  Juramar
Pottenstein • begrenzte TN-Zahl • 10 Abende 
•  Gebühr:  50,00  €  +  Eintritt  •  Leitung:  Sybille  Ott,
Physiotherapeutin
 
 

„Blitz-Make-up“
Di., 03.02. oder Di., 10.02.2015 • 19 – 20 Uhr  
•  Gebühr:  28,00  €,  inkl.  15,00  €  für  Schminkprodukte
• Ort: Kosmetikstudio Späthling im Landhotel Bauernschmitt,
Kirchenbirkig • Leitung: Silvia Späthling, Kosmetikerin
Ein perfektes Makeup unterstreicht Ihre natürliche Schönheit 
und verhilft Ihnen zu bestem Aussehen. Schritt für Schritt wird
Ihnen die richtige Schminktechnik gezeigt. 

„Tanzen lernen leicht gemacht“ 
Beginn: Do., 05.02.2015 • 19.30 – 21.00 Uhr • 8 Abende 
• Aula Graf-Botho-Schule • Gebühr: 72,00 € pro Person 
• Leitung: Detlef Röhl, City-Tanzschule Bayreuth 
Es  werden  Standard-  und  Lateinamerikanische  Tänze
unterrichtet:  Langsamer  Walzer,  Wiener  Walzer,  Foxtrott,
Tango, Discofox, Rumba, Cha Cha Cha, Jive.
Eine Anmeldung ist nur paarweise möglich!
Dieser Kurs ist auch als Basiskurs mit 4 Abenden buchbar
(Beginn Do., 05.02.2015, 19.30 – 21 Uhr). Gebühr: 36,00 €. 
Hier werden folgende Tänze unterrichtet: Langsamer Walzer, 
Wiener Walzer, Foxtrott, Discofox

Die Junge VHS  
Klettern, Turnen, Toben ( ca. 2 – 6 Jahre) in 
Begleitung
Beginn: Do., 26.02.2015 • 16.00 – 17.30 Uhr • 4 Nachmittage
•  Turnhalle  Graf-Botho-Schule  •  Gebühr:  20,00  €/  7  TN,
16,00 €/ 10 TN • Leitung: Gisela Unglert-Stielper
Bewegungsangebot für Eltern mit kleineren Kindern. 
Wir gestalten gemeinsam Bewegungslandschaften mit Gerä-
ten  und  schaffen  abwechslungsreiche  Gelegenheiten  zum
Klettern und Toben. Wir experimentieren mit Materialien aus
dem Alltag  und  schaffen  Anreize  zur  Wahrnehmungsschul-
ung. In einfachen Rollen- und Mannschaftsspielen lernen die
Kinder, sich eigenständig nach Regeln zu bewegen.

Kindergarten St. Christophorus Elbersberg
 

Im Kindergarten Elbersberg stand die Adventszeit unter
einem guten Stern!

Weihnachten ohne Geschenke? Für Kinder  eine schreck-
liche Vorstellung! Doch für die Flüchtlingskinder in Bayreuth
sollte das nicht so sein. Durch ein Rollenspiel „Akima auf
der  Flucht“  zeigten  die  Kinder  ihren  Eltern,  Großeltern,
Freunden  und  Bekannten  in  einer  Andacht  wie  es  sein
muss, vor dem NICHTS zu stehen.
Um den Flüchtlingen zu helfen, brachten die Kindergarten-
kinder Spielzeug und Kuscheltiere mit in den Kindergarten.
Auch  die  Pfarrgemeinde  spendete  Geld,  um  den
Vertriebenen zu helfen.
Die Vorschulkinder fuhren mit den Erzieherinnen nach Bay-
reuth  und gaben die  Geschenke mit  großer  Neugier  und
Begeisterung  im  Kinderhort  in  der  Wilhelm-Busch-Straße
ab.

  
„  Stern begleite uns, führe uns den Weg durch die stille Zeit,  
führe uns den Weg durch die stille Zeit, 
führe uns den Weg!“

Mit diesem Lied und einem Stern führten wir unsere Kiga-
Kinder in täglichen Betrachtungen und Gestaltungen durch
den Advent.

mailto:poststelle@pottenstein.bayern.de
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In dieser Zeit entstand eine Krippenlandschaft, in der sich
die  ganze  Schöpfung  spiegelte  (Sand,  Steine,  fruchtbare
Erde, grüne Wiesen, blühende Zweige, Berg und Tal,  die
Quelle, Sterne am Himmel, Tier und Mensch).
Für  die  Kinder  war  es  ein  tolles  Erlebnis,  die  Weih-
nachtsgeschichte  zu  erleben  und  mitzugestalten.  Eine
Sternenschatzkiste mit kleinen Symbolen der Geschichten
bekam jedes Kind mit nach Hause.
In einem liebevoll hergerichteten Raum konnten die Kinder
während der Adventszeit das „Adventsstübchen“ genießen.
Mit  Geschichten,  Tänzen,  Massagen  usw.  genossen  die
Kinder die ruhige und besinnliche Zeit.
Auch die Eltern konnten dieses Stübchen mit allen Sinnen
genießen.  In  einer  besinnlichen  Stunde  luden  die  Kinder
ihre Mama/Papa ein. Sie hörten eine Geschichte von einem
Stern und die Eltern wurden durch eine Plätzchenmassage
verwöhnt.  Anschließend  bekamen  sie  noch  ein
Weihnachtsgetränk und Plätzchen.
Auch  die  Faschingszeit  lässt  nicht  mehr  lange  auf  sich
warten. Durch eine Kinderkonferenz entschieden die Kinder
sich  für  das  Thema  „Im,  auf,  unter  dem  Meer  –  bunte
Wasserwelt“. Mit diesem Thema werden wir uns voller Eifer
beschäftigen. Wir freuen uns auf den Fasching!
 

ASB Kindertagestätte St. Kunigund

Das neue Jahr ist kaum ein paar Tage alt,  gibt es  schon
wieder einiges zu berichten. Zuerst einmal ein Rückblick auf
das vergangene Jahr.

Spende von der Jagdgenossenschaft
Von der Jagdgenossenschaft haben wir im November eine
Geldspende erhalten, davon kauften wir neue Buntstifte für
unsere Kinder. Ein herzliches DANKESCHÖN dafür.
 

Samstagsgeschenk
Im  Dezember  bekamen  wieder  alle  Eltern  einen  freien
Samstag  von  den  Erzieherinnen  geschenkt.  Die  Kinder
konnten mit  ihren Erzieherinnen einen schönen Nikolaus-
tag  verbringen.  Eine große Besonderheit  war für  unsere
Schützlinge  an  diesem  Tag  eine  Theateraufführung.
Außerdem bastelten  sie  auch  ihre  Weihnachtsgeschenke
für die Eltern.
Nach einem aufregenden Tag im Kindergarten konnten die
Eltern ihre glücklichen Sprösslinge bis um 13.00 Uhr wieder
abholen. 
 

Adventsfeier
Mitte  Dezember  haben  wir  unsere  Eltern  zu  einem
Adventsnachmittag mit  den Kindern eingeladen.  Bei einer
besinnlichen und  gemütlichen Zusammenkunft  wurde
gemeinsam  gesungen,  dazu  durften  unsere  Kinder  mit
Instrumenten spielen,  es gab Kinderpunsch, Glühwein und
selbstgemachte/n  Lebkuchen/Apfelkuchen  von  den
Kindern. 

Sie durften  voller  Stolz  an  diesem Tag  ihren  Eltern  das
Geschenk  überreichen.  Eine  schöne  Überraschung  für
unsere  Kinder  war  auch,  dass  das  Christkind
höchstpersönlich  vorbeigekommen  ist.  Natürlich  hatte  es
auch für jeden ein kleines Geschenk dabei. 
Als Dank für den großen Einsatz, den die Erzieherinnen das
ganze Jahr für die Kinder erbringen, konnte sich auch der
Elternbeirat im Namen der Eltern mit einem Geschenk bei
den  Erzieherinnen  bedanken.  Dieses  wurde  durch  eine
„Spendenaktion“ finanziert. An alle Eltern von unserer Seite
aus nochmals ein herzliches Vergelt´s Gott!

 

Dreikönigstag
Auch  in  diesem  Jahr  wurde  am  Dreikönigstag  am
Köppelplatz vom Förderverein St. Kunigund ein Glühwein-
und  Bratwurststand  errichtet.  Der  Erlös  kommt  immer
unseren Kita-Kindern zugute. Ein großes  Dankeschön  an
alle Helfer und Gäste!

Wir wünschen allen noch ein schönes Jahr 2015 und
eine fröhliche Narrenzeit – Hellau-!!
 

ASB Kindertagesstätte „Rasselbande“ 
und Förderverein Kindergarten St. Kunigund
Pottenstein e. V.

Herzlich willkommen!

Seit dem 01.01.2015 ist Frau Sonja Nürnberger als neue 
Erzieherin bei uns in der Kita. Wir wollen sie alle recht 
herzlich willkommen heißen und wünschen ihr viel Spaß 
und Freude bei ihrer neuen Arbeitsstelle!

Hier ein Rückblick   auf   die Advents- und Weihnachtszeit   
2014:
Die  Advents-  und  Weihnachtszeit  wurde  ausgiebig  und
besinnlich ausgekostet: es fand eine Nikolausfeier statt, an
der  auch  der  Weihnachtsmann  teilnahm.  Unsere  Kleinen
reagierten  auf  ihn  mit  Respekt  und  großen  Augen,  aber
ohne Angst. Außerdem wurde eine Gruppenweihnachtsfeier
veranstaltet sowie eine offene Weihnachtsfeier, zu der auch
die Eltern herzlich eingeladen waren und bei Plätzchen und
Kaffee  gemütlich  beisammen  sein  konnten.  Die  Kinder
genossen die stille Zeit des Jahres voll Vorfreude auf das
Weihnachtsfest. Besonders freuten sie sich, als das Christ-
kind ein paar schöne Geschenke für die Gruppen zurück
ließ: die Tigerentengruppe erfreut sich nun an einer neuen
Kugelbahn. Die Bärengruppe bekam Tiere von Schleich und
eine Brio-Eisenbahn, die Hortkinder Legozubehör.

Der Elternbeirat  bedankte  sich  ebenfalls  im  Namen  aller
Eltern mit einem Geschenk bei den Erzieherinnen. Dieses
wurde  durch  eine  „Spendenaktion"  finanziert,  an  der  die
Eltern rege teilnahmen.
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Aber auch die Kinder brachten ein geheimnisvolles kleines
Päckchen mit nach Hause, das sie für ihre Eltern unter den
Christbaum  legen  durften.  Es  enthielt  eine  Weihnachts-
geschichte,  einen  von  den  Kindern  selbst  bemalten
Christbaumaufhänger  mit  Foto sowie 2 kleine Herzseifen,
die  die  Hortkinder  selbst  hergestellt  hatten.  Die  Eltern
haben  sich  wirklich  sehr  gefreut  über  dieses  liebevoll
personalisierte Geschenk.
Am  02.12.2014  besuchten  unsere  Vorschulkinder  zum
Auftakt in die Weihnachtszeit außerdem die Studiobühne in
Bayreuth.  Dort  wurde  das  Trollmärchen  „Peer  und  die
Prinzessin Gynt" von Sams-Autor Paul Maar aufgeführt. 
Außerdem bastelten  sie  50  Weihnachtssterne,  mit  denen
sie  am  22.12.  den  Weihnachtsbaum  im  Tourismusbüro
Pottenstein  schmücken  durften.  Auch  getrocknete
Orangenscheiben  erhielten  ihren  Platz  am  Baum.  Dazu
wurde  gesungen  und  Lebkuchen  gegessen,  auch  für
Getränke war gesorgt.

 

Dreikönigstag, 06.01.2015
Auch in diesem Jahr wurde vom Förderverein und 
freiwilligen Helfern am Köppelplatz ein Glühwein- und 
Bratwurststand errichtet. Die fleißigen Eltern konnten einen 
ordentlichen Ertrag für die Vereinskasse und damit für 
unsere Kita erwirtschaften.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott!" an alle Helfer und Gäste!
 

EINLADUNG
ZUM SELBSTVERKÄUFER-BASAR der

Kindertagesstätte „Rasselbande" 
in Pottenstein

am Sonntag, den 22.02.2015 von 14 bis 17 Uhr
im Bürgerhaus in Pottenstein

Angeboten werden Frühjahrs- und Sommerbekleidung (Gr.
50  -  164),  Kommunionskleidung,  Umstandskleidung,
Spielsachen,  Bücher,  Kinderwägen und -sitze,  Fahrzeuge
und alles „rund um´s Kind". 

Es handelt  sich heuer  um einen „Selbstverkäufer-Basar".
Die  Teilnehmer  zahlen  eine  Tischgebühr  von  8,-€  und
können ihre Waren dann selbst anbieten und verkaufen. 

Sie können sich hier anmelden und weitere Informationen
erhalten:

➔ Anja Stiefler, Tel. 09243/700886
➔ Conny Spethling, Tel. 09243/700263
➔ Caroline Hesel, 09243/243492

Für  das  leibliche  Wohl  wird  mit  Kaffee,  selbstgeba-
ckenen  Kuchen  und  Torten  sowie  kalten  Getränken
bestens gesorgt!

Die Erlöse aus den Tischgebühren sowie aus dem Kaffee- 
und Kuchenverkauf werden einbehalten und kommen 
unseren Kita-Kindern zugute.

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte "Rasselbande" 
in Pottenstein. 

Anmeldetage für das Kindergartenjahr 
2015/2016

Die  vier  Kindergärten  im  Gemeindebereich  Pottenstein
geben im Folgenden ihre Anmeldetage für das kommende
Kindergartenjahr bekannt.

Dienstag, 24.02. und Mittwoch, 25.02.2015
jeweils von 9.00 – 11.30 Uhr

Bringen Sie Ihr Kind bitte zur Anmeldung mit und melden
Sie  auch  jene  Kinder  an,  die  während  des  Jahres
einsteigen wollen.
Sollten Sie einen Alternativtermin benötigen,  können Sie
diesen mit der jeweiligen Kindergartenleiterin vereinbaren.
Unter  folgenden  Kontaktadressen  erhalten  Sie  nähere
Informationen:

 Kath. Kindergarten „St. Christophorus“ Elbersberg
Leitung: Frau Pachelbel
Tel.: 09243-885
Aufgenommen werden Kinder ab 2 ½ Jahren bis 
Schuleintritt. 

 Kindergarten „St. Martin“ Hohenmirsberg
Leitung: Frau Brendel
Tel.: 09243-838
Aufgenommen werden Kinder ab 2 Jahren bis 
Schuleintritt.

 Kath. Kindergarten „St. Johannes“ Kirchenbirkig
Leitung: Frau Dreßel
Tel.: 09243-1023
Aufgenommen werden Kinder ab 2 Jahren bis 
Schuleintritt und es wird auch Schulkindbetreuung 
angeboten. 

 ASB Kindertagesstätte „Rasselbande“
Leitung: Frau Kohl
Tel.: 09243-7017199
In den zwei Kindergartengruppen werden Kinder 
ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt aufgenommen 
und in der Hortgruppe Kinder von der 1. bis zur 
6. Klasse.

 ASB Kindertagesstätte „St. Kunigund“ 
 Leitung: Frau Wagner

 Tel.: 09243-320
 Aufgenommen werden in der Krippengruppe Kinder 
von 0-3 Jahren und in der Bambinigruppe Kinder von 
2-4 Jahren. 
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Förderverein Kindergarten St. Martin 
Hohenmirsberg
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die  Hauptversammlung  des  Fördervereins  für  den
Kindergarten St. Martin findet am 

Freitag, 27. Februar 2015 um 20.00 Uhr 
im Haus St. Martin Hohenmirsberg 

statt. 

Es stehen folgende Tagesordnungspunkte an: 

• Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
• Verlesung des letzten Protokolls
• Bericht des Vorsitzenden
• Kassenbericht
• Bericht der Kindergartenbeauftragten
• Bericht der Kindergartenleiterin
• Entlastung der Vorstandschaft 
• Wünsche und Anträge 

Kreisjugendring Bayreuth

„Start-Angebote“ 2015

✗ Der  Kreisjugendring  veranstaltet  in  Betzenstein  im  
Februar wieder einen „Tag nur für Mädchen“ 
im Alter von 12- 14 Jahren.

✗ Am  Samstag,  07.  März  steht  bei  der  Thermennacht  
(Verbands- und Vereinstag) in Obernsees wieder 
„Spiel, Spaß und Spannung“ auf dem Programm. 
Die  Zielgruppe  sind  Kinder  und  Jugendliche,  die  im  
Landkreis in Vereinen und Verbänden organisiert sind.

✗ Der  beliebte  Basteltag für Kinder im Alter  von 6 - 12  
Jahren findet heuer am Samstag, 14. März in 
Hummeltal statt.

✗ Zum Thema „Wie schützen wir Kinder und Jugendliche 
vor  sexueller  Gewalt?“  bietet  der  KJR  in  Zusammen-
arbeit mit AVALON e.V. und dem Stadtjugendring 
Bayreuth eine Mitarbeiterschulung am 
Samstag, 21. März an. 

✗ Die  Frühjahrsvollversammlung  des  KJR  Bayreuth  
findet am Donnerstag, 26. März in Mehlmeisel im Haus 
des Gastes statt.
Neben  den  Delegierten  und  geladenen  Gästen  sind  
auch interessierte Besucher willkommen.

✗ Am Samstag, 28. März findet eine „fruchtBAR“-
Schulung im Landratsamt Bayreuth statt. 
Alle Gruppen, die sich die alkoholfreie Cocktailbar 
„fruchtBAR“ausleihen  möchten,  können  teilnehmen.  
Themen werden u.a. sein: Alkohol und Alkoholkonsum,  
Jugendschutz bei Veranstaltungen, Hygiene am 
Arbeitsplatz Bar, Mischen von alkoholfreien Cocktails.

✗ Im März lädt der Kreisjugendring zu einer Informa-
tionsveranstaltung zum Thema „Jugendarbeit in den 
Gemeinden“ ein.

 
  

Zu allen Veranstaltungen gibt es nähere 

Informationen bei der KJR-Geschäftsstelle, 

Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth, 

Tel. 0921/728-198, Internet: www.kjr-bayreuth.de

Die Feuerwehr berichtet 

  

Was hat die Feuerwehr 2014 alles gemacht?

Die Feuerwehren der Großgemeinde Pottenstein mussten 
im Jahr 2014 zu folgenden Einsätzen ausrücken:

1 x  Wohnhausbrand
1 x  Dachstuhlbrand nach Blitzschlag
1 x  Kellerbrand
1 x  Kaminbrand
1 x  PKW-Brand
1 x  Flächenbrand
1 x  Heckenbrand
1 x  Brand eines Abfallhaufens
1 x  Im Fahrzeug eingeklemmte Personen nach 
       Verkehrsunfall
2 x  PKW-Unfall
1 x  LKW im Bankett eingesunken - Umsturzgefahr
5 x  Ölspur beseitigen 
3 x  Baum auf Straße
3 x  Unterstützung des Rettungsdienstes beim Retten von
       Personen
3 x  Tür öffnen
2 x  Keller auspumpen
1 x  Straße unter Wasser
1 x  Kleintierrettung
4 x  Meldealarm einer Brandmeldeanlage
 

Des  Weiteren  wurden  zahlreiche  Verkehrsabsicherungen
und  Sicherheitswachen  bei  kirchlichen  oder  weltlichen
Veranstaltungen vorgenommen. 

Die 378 Männer und 44 Frauen, die freiwillig Dienst in den
Feuerwehren  der  Großgemeinde  Pottenstein  leisten,
verübten  im  abgelaufenen  Jahr  ca.  2300  Übungs-  bzw.
Ausbildungsstunden  sowie  ca.  1000  Arbeitsstunden  an
Feuerwehrgerätehäusern oder -geräten. 

Die Feuerwehrvereine investierten freiwillig ca. 20.000 Euro
in Ausrüstung und Gerätehäuser und entlasteten damit die 
Gemeindekasse. 

Bei Schulungen auf Landkreisebene haben sich 25 Feuer-
wehrkameraden weitergebildet.

4 Kameraden haben an der Staatlichen Feuerwehrschule in
Regensburg  bzw.  in  Würzburg  unter  anderem  den
„Gruppenführerlehrgang“,  den  Lehrgang  „Leiter  einer
Feuerwehr“ sowie den „Digitalfunk-Lehrgang“ belegt.

In der Gemeinde sind zurzeit 7 Mädchen und 32 Jungen in
den Jugendfeuerwehren tätig,  mit denen auch im vergan-
genen Jahr wieder ca. 1000 Stunden Jugendarbeit geleistet
wurde.

Im  Rahmen  des  Inspektionsjugendfeuerwehrtages  mit
Jugendleistungsmarsch in  Trockau  waren 37 Jugendliche
von den  Feuerwehren Haßlach,  Kirchenbirkig,  Kühlenfels,
Pottenstein und Püttlach beteiligt. 

Außerdem  nahmen  23  Jugendliche  aus  der  Gemeinde
Pottenstein  an dem „Wissenstest  der  Feuerwehr  Bayern“
erfolgreich teil.
 

Vorschau auf 2015:

✗ 3. Mai: Floriansmesse in Regenthal

✗ 18. - 19. Mai: Kreisfeuerwehrtag in Plech

✗ 23. Mai: Jugendfeuerwehrtag mit Leistungsmarsch
in Pottenstein 

✗ 12. September: Bezirksfeuerwehrtag mit 
Erwachsenenleistungsmarsch in Bamberg

Weitere Informationen über die Feuerwehren sind über 
das Internet unter www.kfv-bayreuth.de abrufbar.
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Landratsamt Bayreuth 

Gewährung  von  Zuwendungen  des  Freistaates
Bayern zur Förderung des außerschulischen Sports
(Sportförderrichtlinien) 
 

Sportvereine, die eingetragene Vereine i. S. d. § 21 BGB
sind, können,  soweit  sie im Jahre 2015 Übungsstunden
unter  der  Leitung  anerkannter  Übungsleiter  abhalten,
gemäß den Richtlinien über die Gewährung von Zuwen-
dungen  des  Freistaates  Bayern  zur  Förderung  des
außerschulischen  Sports  (Sportförderrichtlinien)  vom
30. Juli 2012 entsprechende Zuschüsse erhalten. 

Anträge wären bis zum 

1. März 2015 

beim Landratsamt einzureichen. 

Es wird ausdrücklich darauf  hingewiesen, dass Anträge,
die nach diesem Termin eingehen oder zu diesem Termin
nicht vollständig sind, grundsätzlich nicht berücksichtigt
werden können (Ausschlussfrist). 

Im Hinblick  auf  die in  den vergangenen Jahren bei  der
Überprüfung  getroffenen  Feststellungen,  ist  bei  der
Ausfertigung der Anträge Folgendes zu beachten: 
  

1. Mit dem Antrag sind die Original-Übungsleiter-
ausweise vorzulegen. Eine Fotokopie genügt nicht.

2. Das tatsächliche Beitragsaufkommen (Ist-Aufkommen)
des Vereins bezieht sich wie bisher auf das Vorjahr  
(2014). Für die Ermittlung des Soll-Aufkommens sind 
die Mitgliederzahlen zum Stand 1. Januar des  Förder-
jahres  (2015)  maßgebend.  Die  Mitgliederzahlen  
müssen mit  der  Bestandserhebung des BLSV über-
einstimmen. 

3. Die  Liste  mit  den  anerkannten  Lizenzen,  Beispiel-
berechnungen  usw.  finden  Sie  im  Internet  unter:  
www.km.bayern.de/km/aufgaben/sport/
ausserschulisch/foerderrichtlinien/index.shtml. 

4. Eingereichte Übungsleiterlizenzen müssen ausnahms-
los zum Stichtag 1. März 2015 gültig sein. 
Sofern  Ausbildungs-  oder  Fortbildungsmaßnahmen  
noch nicht abgeschlossen sind und deshalb die Vor-
lage einer gültigen Lizenz nicht erfolgen kann, ist eine 
Berücksichtigung  bei  der  Berechnung  ausgeschlos-
sen. Sollte  sich  die  Lizenz aufgrund einer  Verlänge-
rung zum Antragsstichtag beim Fachverband befinden,
ist  vom  beantragenden  Verein  ein  entsprechendes  
Bestätigungsschreiben  des  Fachverbandes  vorzu-
legen. 

5. Der Vereinsvorsitzende trägt die Verantwortung für die
Richtigkeit der Antragsangaben, insbesondere dafür,  
dass tatsächlich alle zur Berücksichtigung vorgelegten
Übungsleiterlizenzen  aufgrund  von  Vereinbarungen  
tatsächlich  Einsatz  im  Übungsbetrieb  des  Vereins  
finden. 

6. Neben einer  Volllizenz kann auf  Seite  3 auch eine  
vorhandene  Zusatzlizenz  des  Übungsleiters  einge-
tragen werden, wenn dieser Übungsleiter die Zusatz-
ausbildung ebenfalls aktiv im Verein einsetzt. Welche 
Zusatzausbildungen  förderrechtlich  anerkannt  sind,  
finden Sie ebenfalls auf der unter Ziffer 4 genannten 
Liste des Bayer. Kultusministeriums. 
Eine  Aufteilung  von  Zusatzlizenzen  auf  mehrere  
Vereine ist nicht möglich. 

7. Falls ein Übungsleiter noch bei einem weiteren Verein 
tätig ist, muss dieser sowohl auf Seite 3 wie auch auf 
Seite 4 des Antrages (Übungsleiter in weiteren 
Vereinen) eingetragen werden. 

Außerdem ist in diesem Fall die Anlage zum Antrag  
auf Vereinspauschale 2015 auszufüllen. 

Von Seiten des Landratsamtes wird speziell auf folgende
Nummern der Richtlinien hingewiesen: 
 

Teil I Abschn. A Nr. 3: Jugendarbeit 
Teil I Abschn. A Nr. 5 2: Beitragsaufkommen 
Teil I Abschn. B Nr. 3.2.4: Bagatellgrenze 
Teil I Abschn. B Nr. 4.2: Übungsleiterlizenzen 
Teil I Abschn. B Nr. 5 : Antragsverfahren 
 

Bezüglich der Richtigkeit der Angaben sind die Übungsleiter
durch  die  Vereine  auf  die  Folgen  bei  Falschangaben
aufmerksam zu machen. 
 

Die  entsprechenden  Antragsunterlagen  können  ab
sofort  beim  Landratsamt  (Tel.:  0921/728-304)  ange-
fordert  bzw.  auf  der  Homepage  des  Landratsamtes
Bayreuth heruntergeladen werden. 
 

Bayerisches Landesamt für Statistik
  

Mikrozensus 2015 im Januar gestartet
Interviewer bitten um Auskunft

Auch  im  Jahr  2015 wird  in  Bayern  und  dem  gesamten
Bundesgebiet  wieder  der  Mikrozensus,  eine  amtliche
Haushaltsbefragung  bei  einem  Prozent  der  Bevölkerung,
durchgeführt. 

Nach Mitteilung des Bayerischen Landesamts für Statistik
werden dabei im Laufe des Jahres rund 60 000 Haushalte
in  Bayern  von  besonders  geschulten  und  zuverlässigen
Interviewerinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftlichen
und  sozialen  Lage  sowie  in  diesem  Jahr  auch  zur
Krankenversicherung befragt.

Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem
Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 

Das  Bayerische  Landesamt  für  Statistik  bittet  alle
Haushalte, die im Laufe des Jahres 2015 eine Ankündigung
zur  Mikrozensusbefragung  erhalten,  die  Arbeit  der
Erhebungsbeauftragten zu unterstützen.

 

TSC Pottenstein 1909 e.V.

Einladung zur Generalversammlung 2015

Am Samstag, den 28. Februar 2015 findet um 19.30 Uhr
die satzungsgemäße Generalversammlung des TSC 
Pottenstein im TSC Sportheim am Bayreuther Berg mit 
folgender Tagesordnung statt: 
 

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden
4. Bericht der Spiel- und Abteilungsleiter
5. Bericht des Kassiers
6. Bekanntgabe der Kassenprüfung
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Neuwahlen
9. Anpassung der Vereinsbeiträge
10. Festlegung der Abteilungsleiterposten
11. Wünsche und Anträge

 

Alle Mitglieder des TSC Pottenstein werden hiermit 
herzlich eingeladen und gebeten, an dieser wichtigen 
Versammlung teilzunehmen.
gez. 

Mager, 1. Vorsitzender 

http://www.km.bayern.de/km/aufgaben/sport/ausserschulisch/
http://www.km.bayern.de/km/aufgaben/sport/ausserschulisch/
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STADT POTTENSTEIN
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STADT POTTENSTEIN MIT ORTSTEILEN Alterspyramide
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An
Stadt Pottenstein
Forchheimer Straße 1
91278 Pottenstein
Fax 09243/708-10, Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de 
  

Hiermit melden wir uns verbindlich zum Pottensteiner Faschingsumzug 2015 am 
Faschingsdienstag, 17.02.2015 um 14.00 Uhr an. Rückgabe bis spätestens 06.02.2015.

Name/Verein:

Anschrift:

Ansprechpartner:

Telefon: Handy:

Fax: E-Mail: 

Wir nehmen teil mit 
O einem Wagen: 
_____________________________________________________

genaue Angaben (Traktor u. Hänger oder Pkw mit Kennzeichen)
  

Länge: ca.              ____________________________________________________
  

O mit Musik O  ohne Musik

O einer Fußgruppe     ____________________________________________________

Personenanzahl ca.:

O Kapelle/Spielmannszug:  ____________________________________________________
Personenanzahl ca.:

Motto: _____________________________________________________

Kurzinfo zur _____________________________________________________

Moderation:
__________________________________________________________________________________
  

_________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift:    
  

Pottensteiner Faschingsumzug 2015

Auf geht’s zum 

mailto:poststelle@pottenstein.bayern.de
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Küchenhilfe/Spülkraft
gesucht

  

Gasthaus Goldene Krone
Pottenstein

  

Tel. 0 92 43 / 92 43 - 0

    

Suche zuverlässige 
Saisonkraft zur Reinigung 

unseres Ferienhauses 
in Kirchenbirkig am Golfplatz

  

samstags zwischen 10 und 16 Uhr,
ca. 4 – 5 Stunden

  

Familie Flath
Tel. 0 91 31 / 2 17 89

Reihenmittelhaus in Kirchenbirkig
zu vermieten

mit Platz für die ganze Familie, netten
Nachbarn und einer guten Verkehrs-
anbindung (10 Minuten bis Pegnitz)

 

136 m², 5 Zimmer, 3 Bäder, Garten,
Stellplatz, teilweise neu renoviert,

Kaminofenanschluss, Einbauküche
   

KM: 700,00 € / NK 120,00 €
 

Kontakt: 0172 858 2120

    

Gartengrundstück gesucht

Wir (Familie mit 2 Kindern) 
suchen ein ruhiges Garten-/

Freizeitgrundstück (>2000 m²) 
für Wochenenden in der 

fränkischen Natur. 

Muss nicht erschlossen sein, 
aber anfahrbar.

Kontakt: heidelberg2015@gmx.de

    

Garage 

in Pottenstein

zu vermieten

Tel. 0 92 43 / 92 43 - 0

    

Achtung!!!
 

Auch für Vereine interessant !

2 Jahre alte Kühltheke (2m)
kostengünstig abzugeben.

Ebenso Edelstahl-Gastronomie-
küchenmöbel und kleine

Gastro-Geschirrspülmaschine
mit Entkalker...

 

Bei Interesse bitte unter 

➢ Tel. 09243/90023 melden oder eine 

➢ E-Mail an voland135@t-online.de 
senden!

 

   

 

am Samstag, 31.01.2015 
von 13.00 – 24.00 Uhr

 

Erleben, entspannen, wohlfühlen. 

Schwimmhalle bis 23.30 Uhr geöffnet!

Auf Ihren Besuch freut sich das Juramar-Team.

mailto:voland135@t-online.de
mailto:heidelberg2015@gmx.de
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Hofladen
jeden Samstag von 10 - 13 Uhr geöffnet

  
 

Schweinefleisch von Strohschweinen 
&

Rindfleisch aus Weidehaltung
 

www.weidehof-pruellsbirkig.de

Tel. 09243 / 70124-3 Fax-2
    

http://www.weidehof-pruellsbirkig.de/
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Alberts § Eichler
Partnerschaft

Steuerberater – Rechtsanwälte
  

91278 Pottenstein, Mariental 3, Tel. 09243 / 7000 340  po  ttenstein  @ae-steuer-recht.de  
91257 Pegnitz, Nürnberger Straße 2, Tel. 09241 / 48980-0  pegnitz@ae-steuer-recht.de

www.ae-steuer-recht.de

Vermietung und Verpachtung
Bei vermieteten Grundstücken sind Aufwendungen für die Grundmodernisierung, Erhaltungs-
aufwendungen oder Schönheitsreparaturen, die in einem engen räumlichen, zeitlichen und 
sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und in ihrer Gesamtheit eine einheitliche Baumaß-
nahme bilden, wie dies z.B. bei einer Modernisierung des Hauses im Ganzen und von Grund auf der 
Fall ist, Herstellungskosten und sind dann den Anschaffungskosten eines innerhalb von drei Jahren 
erworbenen Grundstücks zuzurechnen. Folglich sind diese Kosten nicht als sofort abzugsfähige 
Werbungskosten anzusetzen. 
 

Kindergeldanspruch bei einem dualen Studium
Eltern können für ihr Kind, das während eines dualen Studiums einen Abschluss in einer studien-
integrierten praktischen Ausbildung erlangt, einen Kindergeldanspruch auch noch bis zum nach-
folgenden Bachelorabschluss im gewählten Studiengang geltend machen. Denn ein Kind ist zu 
berücksichtigen, wenn es das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und 
für einen Beruf ausgebildet wird. So hat der BFH entschieden.
 

Ehescheidungskosten als außergewöhnliche Belastung
Auch nach der ab 2013 geltenden Fassung des § 33 Abs. 2 ESTG sind Ehescheidungskosten als 
außergewöhnliche Belastung steuerlich abzugsfähig. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat als 
erstes Gericht dies so entschieden.
Betroffene Steuerpflichtige sollten daher gegen entsprechend ablehnenden Steuerbescheiden 
Einspruch einlegen und das Verfahren offenhalten.
 

Einspruch gegen Steuerbescheide
Schon seit vielen Jahren konnte man den Einspruch gegen einen Steuerbescheid mittels E-Mail 
einlegen. Nach einem entsprechenden Anwendungserlass des  Bundesfinanzministeriums war 
dies zulässig. Nun hat ein Finanzgericht diese normale E-Mail als nicht ausreichend bezeichnet, 
sondern verlangt eine qualifiziert signierte elektronische E-Mail. Dem BFH liegt nun dieses Problem 
zur Entscheidung und Prüfung vor. Bis zur Entscheidung durch den BFH wird deshalb empfohlen, 
den Einspruch schriftlich oder mit qualifizierter signierter E-Mail zu machen.
 

Bemessungsgrundlage der Entnahme von Strom und Wärme bei einem Blockheizkraftwerk
Durch die Lieferung des in seinem Blockheizkraftwerk erzeugten Strom gegen Vergütung an ein 
Stromversorgungsunternehmen wird der Steuerpflichtige  als Unternehmer i. S. von § 2 Abs. 1 UStG 
als Unternehmer tätig. Er kann das BHKW vollständig seinem Unternehmen zuordnen, auch wenn er
von Anbeginn eine private Wärmenutzung beabsichtigte. Bei der Bemessung des Umsatzes der 
Lieferung i. S. des § 3 Abs. 1b UStG ist nach der Auffassung des FG Niedersachsen von den 
Selbstkosten des Steuerpflichtigen auszugehen. Derzeit prüft der BFH diese Rechtsauffassung im 
Revisionsverfahren.
 

Heinrich Eichler, Steuerberater

http://www.ae-steuer-recht.de/
mailto:pegnitz@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
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Bergmann Dennis
Gesundheit und Leistung in Balance
Privatpraxis für Physiotherapie

Hauptstraße 40, 91282 Betzenstein
Tel. 0176 22 50 88 28    

E-Mail: bergmann-dennis@gmx.net
  

Ihre Vorteile: 
gemeinsam Lösungen entwickeln im Rahmen eines ganzheitlichen Betreuungs-
konzeptes  • individuell und zielorientiert • flexible Termingestaltung • ausreichend Zeit 
gewidmet bekommen  • Ihre Individualität und persönlichen Ziele stehen im Vordergrund!

  

➢ Physiotherapie (nach ärztlicher Verordnung)
➢ Osteopathische Techniken (nach ärztlicher Verordnung)

➢ Medical Wellness: verschiedene Massagen
➢ Personal Training: individuelle Konzepte für mehr Ausdauer, Kraft und 

Beweglichkeit in Balance; ausgerichtet auf Ihre Ziele!

gesund und fit durch die kalte Jahreszeit!
   

 Nutzen Sie mein umfangreiches Präventionsangebot!
...auch als Gutschein erhältlich!

Ich freue mich auf Sie!

Impulstag für PaareImpulstag für Paare  
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     E-Mail: pokalkraus@googlemail.com

Sprechzeiten Unterburg Di.-Fr. 15.00 bis 18.00 Uhr
• Kurse in Autogenem Training und Progressiver Muskelent-

spannung (VHS/EBW)
•  Beratung und unterstützende Begleitung mit verhaltensthera-
 peutischem Ansatz
• Vorträge zu Prävention psychischer Gesundheit
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